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… gegen den Körperschaftsteuerbescheid 2024 vom 25.3.2026 lege ich Einspruch ein und beantrage das Ruhen des Verfahrens bis zur Ent-
scheidung des BFH. Sie haben eine Darlehensvereinbarung zwischen meiner Lebensgefährtin und meiner GmbH mit der Begründung nicht 
berücksichtigt, dass diese Vereinbarung nicht fremdüblich sei. Der BFH entscheidet im Verlauf des Jahres 2026 über einen ähnlich gelagerten 
Fall (Az. X R 5/24). Das Urteil in diesem Fall bleibt abzuwarten.


